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(57) Hauptanspruch: Öffnungsantrieb für das motorische
Öffnen eines von dem Öffnungsantrieb (1) beabstandeten
Kraftfahrzeugschlosses (2), wobei der Öffnungsantrieb (1)
einen Ausgangsanschluss (7) für den Anschluss eines Aus-
gangs-Bowdenzugs (8) und einen Antriebsmotor (9) zur Er-
zeugung einer Öffnungsbewegung des Ausgangsanschlus-
ses (7) aufweist, wobei im montierten Zustand mittels des
Ausgangs-Bowdenzugs (8) die Öffnungsbewegung an das
Kraftfahrzeugschloss (2) zu dessen Öffnen übertragbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Öffnungsantrieb (1) im
Antriebsstrang (10) zwischen dem Antriebsmotor (9) und
dem Ausgangsanschluss (7) ein separat von dem Aus-
gangs-Bowdenzug (8) ausgestaltetes, flexibles Zugmittel
(11) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Öffnungsantrieb
für das motorische Öffnen eines von dem Öffnungs-
antrieb beabstandeten Kraftfahrzeugschlosses ge-
mäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie eine
Kraftfahrzeuganordnung gemäß Anspruch 16.

[0002] Das dem Öffnungsantrieb zugeordnete Kraft-
fahrzeugschloss findet Anwendung bei allen Arten
von Verschlusselementen eines Kraftfahrzeugs. Da-
zu gehören insbesondere Seitentüren, Hecktüren,
Heckklappen, Heckdeckel oder Motorhauben. Die-
se Verschlusselemente können grundsätzlich als
Schwenk- oder Schiebetüren ausgestaltet sein.

[0003] Der bekannte Öffnungsantrieb
(DE 101 39 975 A1), von dem die Erfindung ausgeht,
leitet Öffnungsbewegungen über einen Ausgangs-
Bowdenzug an ein Kraftfahrzeugschloss aus. Das
Kraftfahrzeugschloss lässt sich dadurch mittels des
Öffnungsantriebs über den Ausgangs-Bowdenzug
öffnen. Das Kraftfahrzeugschloss weist die üblichen
Schließelemente Schlossfalle und Sperrklinke auf,
wobei das Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses auf
ein Ausheben der Sperrklinke zurückgeht. Der An-
triebstrang zwischen Antriebsmotor und Ausgangs-
anschluss zeigt ein Schneckenradgetriebe, was re-
gelmäßig zu Problemen hinsichtlich Geräuschent-
wicklung, Verschleiß und Herstellkosten führt.

[0004] Der Erfindung liegt das Problem zu Grunde,
den bekannten Öffnungsantrieb derart auszugestal-
ten und weiterzubilden, dass die Geräuschentwick-
lung bei geringen Herstellkosten reduziert wird, ohne
die Verschleißanfälligkeit zu erhöhen.

[0005] Das obige Problem wird bei einem Öffnungs-
antrieb gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von
Anspruch 1 gelöst.

[0006] Wesentlich ist die grundsätzliche Überle-
gung, dass die Ausstattung des Öffnungsantriebs
mit einem Zugmittelantrieb hinsichtlich einer gerin-
gen Geräuschentwicklung und auch hinsichtlich ge-
ringer Herstellkosten vorteilhaft ist. Angesichts der
bei einem Zugmittelantrieb kaum auftretenden Gleit-
reibung lässt sich hiermit auch der Verschleiß redu-
zieren.

[0007] Vorschlagsgemäß weist der Öffnungsantrieb
in seinem Antriebsstrang ein separat von dem Aus-
gangs-Bowdenzug ausgestaltetes, flexibles Zugmit-
tel auf.

[0008] Besonders interessant bei der vorschlags-
gemäßen Lösung ist die Tatsache, dass das flexi-
ble Zugmittel, das Bestandteil eines oben angespro-
chenen Zugmittelantriebs ist, separat von dem Aus-

gangs-Bowdenzug, insbesondere separat von der
Bowdenzugseele des Ausgangs-Bowdenzugs, aus-
gestaltet ist. Damit lässt sich das flexible Zugmittel in
optimaler Weise auslegen, ohne die Auslegung des
Ausgangs-Bowdenzugs berücksichtigen zu müssen.
Insbesondere wird das flexible Zugmittel vorteilhaf-
terweise flexibler als die Bowdenzugseele des Aus-
gangs-Bowdenzugs ausgestaltet, so dass sie, wie in
Anspruch 2 vorgeschlagen, vom Antriebsmotor zum
Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses aufwickelbar ist.

[0009] Bei der weiter bevorzugten Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 5 weist der Öffnungsantrieb mindes-
tens einen Eingangsanschluss für den Anschluss ei-
nes Eingangs-Bowdenzugs auf, der beispielsweise
einem Türaußengriff oder einem Türinnengriff zuge-
ordnet sein kann.

[0010] Die weiter bevorzugten Ausgestaltungen ge-
mäß den Ansprüchen 8 bis 12 betreffen bevorzug-
te konstruktive Ausgestaltungen, die zum Ausleiten
der Öffnungsbewegung insbesondere einen Schalt-
hebel gemäß Anspruch 8 aufweisen. Für den Antrieb
des Schalthebels ist bei der weiter bevorzugten Aus-
gestaltung gemäß Anspruch 10 ein um eine Stellele-
mentachse schwenkbares oder drehbares Stellele-
ment vorgesehen.

[0011] Nach einer weiteren Lehre, der eigenständi-
ge Bedeutung zukommt, wird eine Kraftfahrzeugan-
ordnung gemäß Anspruch 16 beansprucht.

[0012] Die vorschlagsgemäße Kraftfahrzeug-
schlossanordnung weist ein Kraftfahrzeugschloss
und einen vorschlagsgemäßen Öffnungsantrieb auf,
wobei das Kraftfahrzeugschloss wie oben angespro-
chen von dem Öffnungsantrieb beabstandet ist. Auf
alle Ausführungen zu dem vorschlagsgemäßen Öff-
nungsantrieb darf verwiesen werden.

[0013] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

[0014] Fig. 1 eine vorschlagsgemäße Kraftfahrzeug-
schlossanordnung mit einem vorschlagsgemäßen
Öffnungsantrieb in einer ganz schematischen Dar-
stellung,

[0015] Fig. 2 den Öffnungsantrieb gemäß Fig. 1 oh-
ne Gehäusedeckel in einer perspektivischen Darstel-
lung,

[0016] Fig. 3 den Öffnungsantrieb gemäß Fig. 2 in
der Ansicht III

a) im unbetätigten Zustand,
b) während einer motorischen Öffnungsbewe-
gung und
c) während einer manuellen Betätigungsbewe-
gung und
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[0017] Fig. 4 das Stellelement des Öffnungsantriebs
gemäß Fig. 2 im demontierten Zustand.

[0018] Der vorschlagsgemäße Öffnungsantrieb 1
dient dem motorischen Öffnen eines von dem Öff-
nungsantrieb 1 beabstandeten Kraftfahrzeugschlos-
ses 2. Das Kraftfahrzeugschloss 2 ist einem Ver-
schlusselement des Kraftfahrzeugs, hier einer Kraft-
fahrzeugtür 4, zugeordnet. Hier können auch andere
Arten von Verschlusselementen eines Kraftfahrzeugs
Anwendung finden. Insoweit darf auf den einleiten-
den Teil der Beschreibung verwiesen werden.

[0019] Das Kraftfahrzeugschloss 2 dient der Fixie-
rung der Kraftfahrzeugtür 4 in ihrer Schließstellung.
Das Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses 2 entspricht
einem Freigeben der Kraftfahrzeugtür 4, so dass die-
se in Richtung ihrer Öffnungsstellung verstellt werden
kann.

[0020] Das Kraftfahrzeugschloss 2 weist in dem
in Fig. 1 dargestellten und insoweit bevorzugten
Ausführungsbeispiel die üblichen Schließelemente
Schlossfalle 2a und Sperrklinke 2b auf. Die Schloss-
falle 2a ist in die in Fig. 1 dargestellte Schließstellung
bringbar, in der sie von der Sperrklinke 2b gehalten
wird und in der sie in haltendem Eingriff mit einem
Schließkeil 3 steht. Das durch den Öffnungsantrieb 1
ausgelöste Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses 2 be-
wirkt hier und vorzugsweise ein Ausheben der Sperr-
klinke 2b. Hier ist das Kraftfahrzeugschloss 2 an der
Kraftfahrzeugtür 4 und der Schließkeil 3 an der Ka-
rosserie des Kraftfahrzeugs angeordnet.

[0021] Der Öffnungsantrieb 1 ist von dem Kraft-
fahrzeugschloss 2 beabstandet angeordnet. Dies
bedeutet, dass der Öffnungsantrieb 1 separat von
dem Kraftfahrzeugschloss 2 ausgestaltet ist. Der Öff-
nungsantrieb 1 weist ein Gehäuse 5 auf, das entspre-
chend getrennt von dem Gehäuse 6 des Kraftfahr-
zeugschlosses 2 ausgestaltet ist.

[0022] Für das Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses
2 lässt sich durch den Öffnungsantrieb 1 eine Öff-
nungsbewegung erzeugen, die über einen Aus-
gangsanschluss 7 ausgeleitet wird. Der Ausgangs-
anschluss 7 dient dem Anschluss eines Ausgangs-
Bowdenzugs 8, der wiederum mit dem Kraftfahrzeug-
schloss 2 gekoppelt ist. Im Einzelnen ist der Aus-
gangs-Bowdenzug 8 mit einer Hebelkette des Kraft-
fahrzeugschlosses 2 gekoppelt derart, dass die über
den Ausgangsanschluss 7 ausgeleitete Öffnungsbe-
wegung ein Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses 2,
hier ein Ausheben der Sperrklinke 2b, bewirken kann.

[0023] Zur Erzeugung einer Öffnungsbewegung des
Ausgangsanschlusses 7 weist der Öffnungsantrieb
1 einen Antriebsmotor 9 auf. Hier und vorzugswei-
se handelt es sich bei dem Antriebsmotor 9 um ei-

nen elektrischen Antriebsmotor. Andere Arten von
Antriebsmotoren sind anwendbar.

[0024] In dem in Fig. 1 dargestellten, montierten Zu-
stand lässt sich mittels des Ausgangs-Bowdenzugs
8 die Öffnungsbewegung des Ausgangsanschlusses
7 an das Kraftfahrzeugschloss 2 zu dessen Öffnen
übertragen. Ein solches, externes motorisches Öff-
nen des Kraftfahrzeugschlosses 2 ist insoweit be-
sonders vorteilhaft, als eine Öffnungsfunktion für das
Kraftfahrzeugschloss 2 auf einfache Weise nachge-
rüstet werden kann, ohne das Kraftfahrzeugschloss
2 verändern zu müssen.

[0025] Der Ausgestaltung des Antriebsstrangs 10
zwischen dem Antriebsmotor 9 und dem Ausgangs-
anschluss 7 kommt vorliegend besondere Bedeu-
tung zu. Vorschlagsgemäß ist es so, dass der An-
triebsstrang 10 ein separat von dem Ausgangs-Bow-
denzug 8 ausgestaltetes, flexibles Zugmittel 11 zur
Übertragung von Antriebskraft aufweist. Die hiermit
verbundenen Vorteile wurden im allgemeinen Teil
der Beschreibung erläutert. Eine Zusammenschau
der Fig. 2 und Fig. 3 zeigt bereits, dass sich mit
der Verwendung eines solchen flexiblen Zugmittels
11 besondere Freiheitsgrade bei der Konstruktion
ergeben, die zu einer besonders kompakten Bau-
form führen. Dieser Zusammenschau lässt sich wei-
ter entnehmen, dass durch die Verwendung des flexi-
blen Zugmittels 11 auf Wälz-Getriebeelemente weit-
gehend verzichtet werden kann, was die Geräusch-
entwicklung und den Verschleiß reduziert. Dennoch
kann es in Abhängigkeit von den konstruktiven Rand-
bedingungen vorteilhaft sein, derartige Wälz-Getrie-
beelemente zusätzlich zu dem flexiblen Zugmittel 11
zum Einsatz zu bringen.

[0026] Der Zusammenschau der Fig. 2 und Fig. 3
lässt sich ferner entnehmen, dass das flexible Zug-
mittel 11 vom Antriebsmotor 9 zum Öffnen des Kraft-
fahrzeugschlosses 2 aufwickelbar ist. Das Aufwickeln
ist eine besonders einfache Möglichkeit der Verkür-
zung des flexiblen Zugmittels 11 zur Erzeugung von
Antriebskräften und Antriebsbewegungen.

[0027] Das flexible Zugmittel 11 ist vorzugsweise als
Seil, Band oder Kette ausgebildet. Hier und vorzugs-
weise ist das flexible Zugmittel 11 als Antriebsseil mit
rundem Querschnitt ausgestaltet.

[0028] Für die Querschnittsform des flexiblen Zug-
mittels 11 sind zahlreiche vorteilhafte Varianten denk-
bar. Insbesondere für das Aufwickeln des flexiblen
Zugmittels 11 hat es sich als vorteilhaft herausge-
stellt, dass das Zugmittel 11 einen oben angespro-
chenen, runden Querschnitt oder einen flachen Quer-
schnitt aufweist.

[0029] Das flexible Zugmittel 11 kann einstückig
oder mehrstückig ausgebildet sein. Das Zugmittel 11
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kann auch aus mehreren, vorzugsweise verseilten
Filamenten oder Strängen gebildet sein.

[0030] Für das Material des flexiblen Zugmittels 11
sind in Abhängigkeit von den jeweiligen Belastungs-
anforderungen unterschiedliche vorteilhafte Varian-
ten denkbar. Vorzugsweise besteht das Zugmittel zu-
mindest zum Teil aus Kunststoff oder Stahl.

[0031] Eine besonders kostengünstige und gleich-
zeitig geräuscharme Ausgestaltung ergibt sich da-
durch, dass das Zugmittel 11 bei dem in der Zeich-
nung dargestellten Ausführungsbeispiel vom An-
triebsmotor 9 getriebelos aufwickelbar ist. Hier und
vorzugsweise ist es sogar so, dass das Zugmittel 11
auf eine Abtriebswelle 12 des Antriebsmotors 9 auf-
wickelbar ist. Bei dem dargestellten und insoweit be-
vorzugten Ausführungsbeispiel ist das flexible Zug-
mittel 11 unmittelbar auf die Abtriebswelle 12 des An-
triebsmotors 9 aufwickelbar. Denkbar ist auch, dass
hier eine Komponente wie eine Wickelwelle zwischen
Abtriebswelle 12 und Zugmittel 11 geschaltet ist.

[0032] Interessant bei dem dargestellten und inso-
weit bevorzugten Öffnungsantrieb 1 ist die Tatsa-
che, dass der Öffnungsantrieb 1 auch mindestens ei-
nen Eingangsanschluss 13 für einen Eingangs-Bow-
denzug 14 aufweist, wobei im montierten Zustand
mittels des Eingangs-Bowdenzugs 14 eine Betäti-
gungsbewegung an den Öffnungsantrieb 1 übertrag-
bar ist. Ein solcher Eingangs-Bowdenzug 14 ist hier
und vorzugsweise mit einem separat von dem Öff-
nungsantrieb 1 ausgestalteten Türgriff 15, insbeson-
dere mit einem Türaußengriff 15, gekoppelt. Eine Be-
tätigungsbewegung, die auf ein manuelles Betätigen,
insbesondere Ziehen, des Türgriffs 15 durch den Be-
nutzer zurückgeht, kann so über den Eingangs-Bow-
denzug 14 an den Öffnungsantrieb 1 übertragen wer-
den. Bei dem Türgriff 15 kann es sich auch um einen
hier nicht dargestellten Türinnengriff handeln.

[0033] Grundsätzlich können auch zwei oder meh-
rere Eingangsanschlüsse 13 für jeweils einen Ein-
gangs-Bowdenzug 14 vorgesehen sein. Dies wird
weiter unten noch erläutert.

[0034] Hier und vorzugsweise ist der Ausgangsan-
schluss 7 mit dem Eingangsanschluss 13 gekoppelt,
insbesondere verbunden. Dies ist weit zu verstehen,
so dass die beiden Anschlüsse 7, 13 beispielsweise
auch von ein und demselben Anschluss gebildet sein
können.

[0035] Ferner darf darauf hingewiesen werden, dass
eine Kopplung, insbesondere Verbindung, zwischen
dem Ausgangs-Bowdenzug 8 und dem Eingangs-
Bowdenzug 14 vorgesehen sein kann. Insbesonde-
re kann es vorgesehen sein, dass die Bowdenzug-
seele 8a des Ausgangs-Bowdenzugs 8 und die Bow-
denzugseele 14a des Eingangs-Bowdenzugs 14 mit-

einander verbunden sind. Dabei kann es sogar vor-
teilhaft sein, dass die beiden Bowdenzugseelen 8a,
14a aus ein und derselben Bowdenzugseele gebil-
det sind. Diese Bowdenzugseele läuft dann nahtlos
vom Eingangs-Bowdenzug 14 zum Ausgangs-Bow-
denzug 8.

[0036] Die obige Kopplung zwischen dem Aus-
gangsanschluss 7 und dem Eingangsanschluss 13
erlaubt, dass eine Betätigungsbewegung des Ein-
gangsanschlusses 13 eine Öffnungsbewegung des
Ausgangsanschlusses 7 bewirkt, so dass in dem in
Fig. 1 dargestellten, montierten Zustand das Kraft-
fahrzeugschloss 2 durch eine Betätigungsbewegung
des Eingangsanschlusses 13 öffenbar ist. Bei dem
in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel bedeutet
dies, dass das Kraftfahrzeugschloss 2 nicht nur mo-
torisch durch den Öffnungsantrieb 1, sondern auch
durch eine manuelle Betätigung des Türaußengriffs
15 und die dadurch an den Öffnungsantrieb 1 über-
tragene Betätigungsbewegung auslösbar ist. Dabei
kann der Öffnungsantrieb 1 in weiter bevorzugter
Ausgestaltung eine konstruktive Anpassung des Tür-
griffs 15 auf das Kraftfahrzeugschloss 2 im Hin-
blick auf Betätigungswege und Betätigungskräfte be-
reitstellen. Im Einzelnen wird hierzu vorgeschlagen,
dass die Kopplung zwischen Ausgangsanschluss 7
und Eingangsanschluss 13 eine Getriebeüberset-
zung 16 bereitstellt, so dass eine über den Eingangs-
Bowdenzug 14 eingeleitete Bewegung in eine über
den Ausgangsanschluss 7 ausgeleitete Bewegung
von unterschiedlicher Strecke und/oder Kraft über-
setzt wird.

[0037] Fig. 3b) zeigt den Öffnungsantrieb 1 am Ende
des motorischen Öffnens des Kraftfahrzeugschlos-
ses 2, das aus dem in Fig. 3a) gezeigten Ruhezu-
stand heraus gestartet worden ist. Der Darstellung
lässt sich entnehmen, dass die Bowdenzugseele 8a
des Ausgangs-Bowdenzugs 8 in Fig. 3 nach rechts
gezogen ist, während die Bowdenzugseele 14a des
Eingangs-Bowdenzugs 14 in ihrer Ruhestellung ver-
bleibt. Um ein Verklemmen der beiden Bowdenzug-
seelen 8a, 14a zu vermeiden, ist dem Eingangsan-
schluss 13 und/oder dem Ausgangsanschluss 7 ein
Freilauf 17 zugeordnet, so dass eine Öffnungsbewe-
gung des Ausgangs-Bowdenzugs 8 ohne Bewegung
des Eingangs-Bowdenzugs 14 möglich ist. Der Frei-
lauf 17 ist hier und vorzugsweise dem Eingangsan-
schluss 13 zugeordnet und insbesondere als Lang-
loch im Eingangsanschluss 13 realisiert, in dem die
Bowdenzugtonne 14c des Eingangs-Bowdenzugs 14
läuft. Fig. 3a zeigt die Bowdenzugtonne 14c des Ein-
gangs-Bowdenzugs 14 in der Ruhestellung, während
Fig. 3b) den Zustand beim motorischen Öffnen zeigt,
in dem die Bowdenzugtonne 14c den Freilauf 17 be-
reits vollständig durchlaufen hat.

[0038] Die dargestellte konstruktive Ausgestaltung
des Antriebsstrangs 10 zwischen dem Antriebsmo-
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tor 9 und dem Ausgangsanschluss 7 baut besonders
kompakt. Hierfür ist zunächst ein um eine Schalthe-
belachse 18a schwenkbarer Schalthebel 18 vorge-
sehen, der mittels des Antriebsmotors 9 zwischen
der in Fig. 3a) gezeigten Ruhestellung und der in
Fig. 3b) gezeigten Auslenkstellung verstellbar ist.
Ferner ist es grundsätzlich so, dass der Ausgangs-
anschluss 7 und/oder der Eingangsanschluss 13 an-
triebstechnisch mit dem Schalthebel 18 gekoppelt
sind. Hier und vorzugsweise sind sowohl der Aus-
gangsanschluss 7 als auch der Eingangsanschluss
13 antriebstechnisch mit dem Schalthebel 18 gekop-
pelt. Die Kopplung geht jeweils darauf zurück, dass
die Bowdenzugseele 8a, 14a des Ausgangs-Bow-
denzugs 8 und Eingangs-Bowdenzugs 14, insbeson-
dere die betreffenden Bowdenzugtonnen 8c, 14c, mit
dem Schalthebel 18 verbunden sind. Die betreffen-
den Bowdenzughüllen 8b, 14b sind in üblicher Weise
am Gehäuse 5 des Öffnungsantriebs 1 abgestützt.

[0039] Vorteilhaft bei der obigen Anwendung eines
Schalthebels 18 innerhalb des Antriebsstrangs 10
ist die Tatsache, dass sich ein solcher Schalthebel
18 besonders leicht motorisch antreiben lässt, wie
noch erläutert wird. Ein anderer Vorteil besteht dar-
in, dass sich die oben angesprochene Getriebeüber-
setzung 16 zwischen dem Ausgangsanschluss 7 und
dem Eingangsanschluss 13 besonders leicht umset-
zen lässt, indem der Ausgangsanschluss 7 und der
Eingangsanschluss 13 in unterschiedlichen radialen
Abständen von der Schalthebelachse 18a am Schalt-
hebel 18 angeordnet sind.

[0040] Es lässt sich einer Zusammenschau der
Fig. 2 und Fig. 3 weiter entnehmen, dass ein um eine
Stellelementachse 19a schwenkbares oder drehba-
res Stellelement 19 vorgesehen ist, das mit dem flexi-
blen Zugmittel 11 einerseits und einem nachgelager-
ten Antriebselement 20, insbesondere dem Schalthe-
bel 18, andererseits antriebstechnisch gekoppelt ist,
so dass das nachgelagerte Antriebselement 20, hier
und vorzugsweise der Schalthebel 18, mittels des An-
triebsmotors 9 über das flexible Zugmittel 11 und das
Stellelement 19 verstellbar ist. Für den Antrieb des
Stellelements 19 mittels des flexiblen Zugmittels 11
ist das Stellelement 19 mit einer Wickelkontur 21 aus-
gestattet. Das flexible Zugmittel 11 ist hier und vor-
zugsweise an einem Ende der Wickelkontur 21 mit-
tels einer Klemmung 22 festgelegt. Die motorische
Verstellung des Stellelements 19 geht dann auf das
Abwickeln des flexiblen Zugmittels 11 von der Wi-
ckelkontur 21 zurück, das wiederum durch ein mo-
torisches Aufwickeln des flexiblen Zugmittels 11 auf
die Abtriebswelle 12 des Antriebsmotors 9 bewirkt
wird. Dies entspricht dem Übergang von Fig. 3a) auf
Fig. 3b).

[0041] Die Wickelkontur 21 ist am besten der Dar-
stellung gemäß Fig. 4 zu entnehmen. Sie läuft um die
Stellelementachse 19a herum und erstreckt sich be-

zogen auf die Stellelementachse 19a über einen Win-
kelbereich von mehr als 90°. Dabei bildet die Wickel-
kontur 21 einen Bogen, der von einem kreisförmigen
Verlauf abweicht. Hieraus wird deutlich, dass sich das
resultierende Drehmoment am Stellelement 19, das
auf die Zugkraft des flexiblen Zugmittels 11 zurück-
geht, über einen geeigneten Verlauf der Wickelkontur
21 genau einstellen lässt.

[0042] Das Stellelement 19 dient aber nicht nur der
Herstellung einer Kopplung mit dem flexiblen Zugmit-
tel 11, sondern auch einer Kopplung mit dem nach-
gelagerten Antriebselement 20, insbesondere mit
dem Schalthebel 18. Die antriebstechnische Kopp-
lung zwischen dem Stellelement 19 und dem nach-
gelagerten Antriebselement 20, hier dem Schalthebel
18, umfasst bei dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel eine Kulissenfolgeranordnung 23 mit einer, hier
und vorzugsweise am Stellelement 19 angeordneten,
Führungskulisse 24 und einem mit der Führungsku-
lisse 24 in Eingriff stehenden oder bringbaren, hier
und vorzugsweise an dem nachgelagerten Antriebs-
element 20, insbesondere dem Schalthebel 18, ange-
ordneten, Kulissenfolger 25. Der Kulissenfolger 25 ist
hier und vorzugsweise ein vom Schalthebel 18 par-
allel zu der Schalthebelachse 18a abragender Zap-
fen, der an der Führungskulisse 24 anliegt. Der Ku-
lissenfolger 25 ist der Detaildarstellung in Fig. 2 zu
entnehmen, in der der Schalthebel 18 zur besseren
Übersichtlichkeit nicht gezeigt ist. Die Führungsku-
lisse 24 ist hier und vorzugsweise schneckenförmig
ausgestaltet. Sie läuft um die Stellelementachse 19a
herum.

[0043] Interessant bei der Ausgestaltung der Füh-
rungskulisse 24 ist die Tatsache, dass die Führungs-
kulisse 24 einseitig offen ausgestaltet ist derart, dass
das Stellelement 19 nur in einer Schwenkrichtung
des Schalthebels 18, in Fig. 3 im Uhrzeigersinn,
auf den Schalthebel 18 wirken kann. Dies bedeutet
gleichzeitig, dass eine über den Eingangs-Bowden-
zug 14 eingeleitete Betätigungsbewegung zwar über
den Schalthebel 18 an den Ausgangs-Bowdenzug
8 und damit an das Kraftfahrzeugschloss 2 übertra-
gen wird, dass das Stellelement 19 von dieser Be-
tätigungsbewegung aber unbeeinflusst bleibt. Dies
lässt sich der Darstellung gemäß Fig. 3c) entnehmen.
Hier wird deutlich, dass bei einer über den Eingangs-
Bowdenzug 14 eingeleiteten Betätigungsbewegung
das Stellelement 19 in seiner Ruhestellung verbleibt
und der Kulissenfolger 15 außer Eingriff von der Füh-
rungskulisse 24 kommt.

[0044] Über die Kulissenfolgeranordnung 23 ist auf
einfache Weise eine Drehmomentübersetzung zwi-
schen dem Stellelement 19 und dem Schalthebel 18
realisiert, deren Übersetzungsverhältnis wesentlich
von dem Verlauf der Führungskulisse 24 abhängt. Ein
weiterer Einflussfaktor für das Übersetzungsverhält-
nis ist die jeweilige Lage der Schaltelementachse 18a
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und der Stellelementachse 19a, die hier und vorzugs-
weise voneinander beabstandet angeordnet sind.

[0045] Der Verlauf der Führungskulisse 24 und der
Verlauf der Wickelkontur 21 sind vorzugsweise der-
art aufeinander abgestimmt, dass die über das flexi-
ble Zugmittel 11 zu übertragende Zugkraft möglichst
geringen Schwankungen unterworfen ist. Damit lässt
sich regelmäßig eine hohe Lebensdauer des flexiblen
Zugmittels 11 sicherstellen. Vorzugsweise ergibt sich
eine Führungskontur 24, die unterschiedlich zu der
Wickelkontur 21 verläuft. Grundsätzlich ist es aber
auch denkbar, dass sich eine Führungskontur 24 er-
gibt, die im Wesentlichen entlang der Wickelkontur 21
verläuft.

[0046] Besonders vorteilhaft bei der Ausstattung zu-
mindest eines Teils des Antriebsstrangs 10 des Öff-
nungsantriebs 1 mit einem flexiblen Zugmittel 11 ist
die Tatsache, dass sich hohe Getriebeübersetzun-
gen realisieren lassen, ohne dass eine Selbsthem-
mung des betreffenden Teils des Antriebsstrangs 10
auftritt. Dies bedeutet, dass sich der betreffende Teil
des Antriebsstrangs 10 ohne weiteres rücktreiben
lässt. Dies ist insbesondere aus der Darstellung ge-
mäß Fig. 3b) ersichtlich. Aus dem dort dargestellten
Zustand heraus lässt sich das flexible Zugmittel 11
ohne Weiteres von der Abtriebswelle 12 des Antriebs-
motors 9 abwickeln, sofern der Antriebsmotor 9 nicht
selbsthemmend, also rücktreibbar, ausgestaltet ist.

[0047] Aufgrund der oben angesprochenen Rück-
treibbarkeit zumindest eines Teils des Antriebs-
strangs 10 des Öffnungsantriebs 1 ist hier und vor-
zugsweise eine Rückstellfeder 26 vorgesehen, die
mit einem Antriebselement 27 des Antriebsstrangs 10
zwischen Antriebsmotor 9 und Ausgangsanschluss 7
gekoppelt ist. Bei dem dargestellten und insoweit be-
vorzugten Ausführungsbeispiel ist auf der Rücksei-
te des in Fig. 4 dargestellten Stellelements 19 eine
Rückstellfeder 26 angeordnet, die bei abgeschalte-
tem Antriebsmotor 9 für eine Rückstellung des Stel-
lelements 19 aus dem in Fig. 3b) dargestellten Zu-
stand in den in Fig. 3a) dargestellten Zustand sorgt.
Die Rückstellfeder 26 ist hier und vorzugsweise nach
Art einer Schenkelfeder ausgestaltet. Andere vorteil-
hafte Möglichkeiten der Realisierung der Rückstellfe-
der 26 sind denkbar.

[0048] Insbesondere im Sinne einer hohen Crashsi-
cherheit kann es vorteilhaft sein, dass ein Teil des
Antriebsstrangs 10 des Öffnungsantriebs 1 grund-
sätzlich im Hinblick auf die Erzeugung einer Öff-
nungsbewegung blockiert ist und dass die Blockie-
rung nur aufgehoben wird, wenn ein Türgriff, hier
der Türaußengriff 15, zumindest geringfügig betätigt
ist. Hierfür ist vorzugsweise eine nicht dargestellte
Blockieranordnung vorgesehen, die bei unbetätigtem
Eingangsanschluss 13 ein Antriebselement des An-
triebsstrangs 10 zwischen Antriebsmotor 9 und Aus-

gangsanschluss 7 im Hinblick auf das Erzeugen einer
Öffnungsbewegung des Ausgangsanschlusses 7 blo-
ckiert und die bei einer vorbestimmten, ersten Betä-
tigung des Eingangsanschlusses 13 die Blockierung
des Antriebselements aufhebt. Vorzugsweise handelt
es sich bei dem zu blockierenden Antriebselement
um das Stellelement 19 oder den Schalthebel 18.

[0049] Dem Öffnungsantrieb 1 ist vorzugsweise ei-
ne Erfassungseinrichtung 27 zugeordnet, wobei mit-
tels der Erfassungseinrichtung 27 das Erreichen ei-
ner vorbestimmten Antriebsstellung eines Antriebs-
elements, hier und vorzugsweise des Schalthebels
18, des Antriebsstrangs 10 zwischen Antriebsmotor
9 und Ausgangsanschluss 7 erfassbar ist. Bei der Er-
fassungseinrichtung 27 handelt es sich bei dem dar-
gestellten und insoweit bevorzugten Ausführungsbei-
spiel um einen Mikroschalter, der zwei oder mehre-
re Schaltstellungen aufweisen kann. Denkbar ist hier
auch der Einsatz berührungsloser Sensoren, insbe-
sondere von Hall-Sensoren o. dgl.. Die Erfassungs-
einrichtung 27 ist hier mit einer Schaltfahne 28 aus-
gestattet, die an einer Schaltkontur 29 des Schalthe-
bels 18 entlanggleitet.

[0050] Vorzugsweise wird die Erfassungseinrich-
tung 27 für die Erfassung der Ruhestellung gemäß
Fig. 3a) des Öffnungsantriebs 1 genutzt. Denkbar ist
aber auch, die in Fig. 3b) dargestellte Auslenkstel-
lung des Schalthebels 18 mittels der Erfassungsein-
richtung 27 zu erfassen, und basierend auf dieser Er-
fassung den Antriebsmotor 9 anzusteuern.

[0051] Mittels der Erfassungseinrichtung 27 kann
aber auch das Erreichen einer vorbestimmten Be-
tätigungsstellung eines Antriebselements, insbeson-
dere des Schalthebels 18, des Antriebsstrangs 10
zwischen Antriebsmotor 9 und Ausgangsanschluss 7
erfassbar sein. Beispielsweise könnte auf eine ers-
te, über den Eingangs-Bowdenzug 14 eingeleitete
Betätigungsbewegung hin der Antriebsmotor 9 für
das motorische Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses
2 angesteuert werden. Grundsätzlich können zwei
oder mehrere Erfassungseinrichtungen 27 vorgese-
hen sein, denen jeweils unterschiedliche Erfassungs-
funktionen zukommen.

[0052] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ist der Eingangsanschluss
13 wie oben erläutert mit dem Ausgangsanschluss
7 gekoppelt. Grundsätzlich kann es aber vorteilhaft
sein, dass der Eingangsanschluss 13 zumindest über
einen vorbestimmten Verstellbereich frei von dem
Ausgangsanschluss 7 verstellbar ist, so dass eine
Betätigungsbewegung, die vorzugsweise auf eine
Betätigung des Türgriffs 15 zurückgeht, keine me-
chanische Auswirkung auf den Öffnungsantrieb 1
hat. Sofern eine oben angesprochene Erfassungs-
einrichtung 27 zur Erfassung einer solchen Betäti-
gungsbewegung vorgesehen ist, kann auf die an sich
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leer laufende Betätigungsbewegung eine Ansteue-
rung des Antriebsmotors 9 für das motorische Öffnen
des Kraftfahrzeugschlosses 2 erfolgen.

[0053] Denkbar ist auch, dass neben dem in Fig. 2
gezeigten, mit dem Ausgangsanschluss 7 gekoppel-
ten Eingangsanschluss 13 ein weiterer Eingangsan-
schluss 13 mit zugeordnetem Eingangs-Bowdenzug
vorgesehen ist, der in obiger Weise freiläuft und des-
sen Bewegung über eine Erfassungseinrichtung 27
erfasst wird. Eine solche Konstellation kann vorteil-
haft sein, wenn der in Fig. 2 gezeigte Eingangs-Bow-
denzug 14 einem Türaußengriff 15 zugeordnet ist und
der weitere Eingangs-Bowdenzug, der wie oben an-
gegeben freiläuft, einem Türinnengriff zugeordnet ist.
Grundsätzlich kann dies hinsichtlich der Zuordnung
der Bowdenzüge 14 zu den Türgriffen 15 auch um-
gekehrt vorgesehen sein.

[0054] Nach einer weiteren Lehre, der eigenstän-
dige Bedeutung zukommt, wird eine Kraftfahrzeug-
schlossanordnung mit einem Kraftfahrzeugschloss 2
und einem vorschlagsgemäßen Öffnungsantrieb 1
beansprucht, wobei das Kraftfahrzeugschloss 2 in
oben angegebener Weise von dem Öffnungsantrieb
1 beabstandet ist und wobei ein Ausgangs-Bowden-
zug 8 vorgesehen ist, über den eine vom Öffnungsan-
trieb 1 ausgeleitete Öffnungsbewegung an das Kraft-
fahrzeugschloss 2 übertragbar ist.

[0055] Auf alle Ausführungen zu dem vorschlagsge-
mäßen Öffnungsantrieb, die geeignet sind, die Kraft-
fahrzeugschlossanordnung zu erläutern, darf verwie-
sen werden.

[0056] Wie oben angesprochen, weist das Kraftfahr-
zeugschloss 2 vorzugsweise die üblichen Schließ-
elemente Schlossfalle 2a und Sperrklinke 2b auf,
wobei das Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses 2 auf
ein Ausheben der Sperrklinke 2b zurückgeht. Ande-
re Ausgestaltungen der Schließelemente sind grund-
sätzlich denkbar.

[0057] Insbesondere für den oben dargestellten Fall,
dass das Kraftfahrzeugschloss 2 durch einen Tür-
griff, insbesondere den Türaußengriff 15, über den
Eingangs-Bowdenzug 14 geöffnet werden soll, ist es
vorzugsweise vorgesehen, dass das Kraftfahrzeug-
schloss 2 eine hier nicht dargestellte Schlossmecha-
nik aufweist, die in einen verriegelten Zustand und in
einen entriegelten Zustand bringbar ist. Dabei bewirkt
eine vom Öffnungsantrieb 1 erzeugte Öffnungsbewe-
gung im entriegelten Zustand ein Öffnen des Kraft-
fahrzeugschlosses 2, während die vom Öffnungsan-
trieb 1 erzeugte Öffnungsbewegung im verriegelten
Zustand freiläuft oder blockiert wird, ohne ein Öff-
nen des Kraftfahrzeugschlosses 2 zu bewirken. Da-
mit wird sichergestellt, dass die manuelle Öffenbar-
keit des Kraftfahrzeugschlosses 2 nicht zu einer Be-
einträchtigung der Diebstahlsicherheit führt.

[0058] Es darf noch darauf hingewiesen werden,
dass der dargestellte Öffnungsantrieb 1 eine ganze
Reihe von Freiheitsgraden für die Auslegung eines
Übersetzungsverhältnisses zwischen dem Antriebs-
moment des Antriebsmotors 9 und der resultieren-
den, über den Ausgangs-Bowdenzug 8 übertragenen
Zugkraft bietet. In diesem Rahmen sind insbesondere
der Wickelradius des flexiblen Zugmittels 11 und die
Auslegung der Kulissenfolgeranordnung 23 zu nen-
nen.

[0059] Weiter darf darauf hingewiesen werden, dass
die Bowdenzugseelen 8a, 14a der Bowdenzüge 8, 14
bei dem dargestellten und insoweit bevorzugten Aus-
führungsbeispiel nur auf Zug belastet werden. Grund-
sätzlich kann hier auch eine Druckbeanspruchung
vorgesehen sein.

[0060] Schließlich darf darauf hingewiesen werden,
dass dem flexiblen Zugmittel 11 im Rahmen der vor-
schlaggemäßen Lösungen auch beliebige Zugmittel-
Getriebeelemente, Zugmittel-Umlenkelemente o. dgl.
zugeordnet sein können.
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Schutzansprüche

1.  Öffnungsantrieb für das motorische Öffnen eines
von dem Öffnungsantrieb (1) beabstandeten Kraft-
fahrzeugschlosses (2), wobei der Öffnungsantrieb (1)
einen Ausgangsanschluss (7) für den Anschluss ei-
nes Ausgangs-Bowdenzugs (8) und einen Antriebs-
motor (9) zur Erzeugung einer Öffnungsbewegung
des Ausgangsanschlusses (7) aufweist, wobei im
montierten Zustand mittels des Ausgangs-Bowden-
zugs (8) die Öffnungsbewegung an das Kraftfahr-
zeugschloss (2) zu dessen Öffnen übertragbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Öffnungsantrieb
(1) im Antriebsstrang (10) zwischen dem Antriebsmo-
tor (9) und dem Ausgangsanschluss (7) ein separat
von dem Ausgangs-Bowdenzug (8) ausgestaltetes,
flexibles Zugmittel (11) aufweist.

2.  Öffnungsantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das flexible Zugmittel (11) vom
Antriebsmotor (9) zum Öffnen des Kraftfahrzeug-
schlosses (2) aufwickelbar ist.

3.   Öffnungsantrieb nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zugmittel (11) als
Seil, Band oder Kette ausgebildet ist, und/oder, vor-
zugsweise, dass das Zugmittel (11) eine runden
oder flachen Querschnitt aufweist, und/oder, vor-
zugsweise, dass das Zugmittel (6) einstueckig oder
mehrgliedrig ausgebildet ist, und/oder, vorzugsweise,
dass das Zugmittel (11) aus mehreren, vorzugswei-
se verseilten Filamenten oder Strängen gebildet ist,
und/oder, vorzugsweise, dass das Zugmittel (11) aus
Kunststoff oder Stahl besteht.

4.  Öffnungsantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Zugmittel (11) vom Antriebsmotor (9) getriebelos und/
oder, vorzugsweise unmittelbar, auf eine Abtriebs-
welle (12) des Antriebsmotors (9) aufwickelbar ist.

5.  Öffnungsantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Öffnungsantrieb (1) mindestens einen Eingangsan-
schluss (13) für einen Eingangs-Bowdenzug (14) auf-
weist, wobei im montierten Zustand mittels des Ein-
gangs-Bowdenzugs (14) eine Betätigungsbewegung
an den Öffnungsantrieb (1) übertragbar ist.

6.  Öffnungsantrieb nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ausgangsanschluss (7) mit
dem Eingangsanschluss (13) gekoppelt, insbeson-
dere verbunden, ist, vorzugsweise, dass eine Be-
tätigungsbewegung des Eingangsanschlusses (13)
eine Öffnungsbewegung des Ausgangsanschlusses
(7) bewirkt, so dass im montierten Zustand das Kraft-
fahrzeugschloss (2) durch eine Betätigungsbewe-
gung des Eingangsanschlusses (13) öffenbar ist, wei-
ter vorzugsweise dass die Kopplung zwischen Aus-
gangsanschluss (7) und Eingangsanschluss (13) ei-

ne Getriebeübersetzung (16) bereitstellt, so dass ei-
ne über den Eingangs-Bowdenzug (13) eingeleitete
Bewegung in eine über den Ausgangsanschluss (7)
ausgeleitete Bewegung von unterschiedlicher Stre-
cke und/oder Kraft übersetzt wird.

7.    Öffnungsantrieb nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
dem Eingangsanschluss (13) und/oder der Aus-
gangsanschluss (7) ein Freilauf (17) zugeordnet ist,
so dass eine Öffnungsbewegung des Ausgangs-
Bowdenzugs (8) ohne Bewegung des Eingangs-
Bowdenzugs (14) möglich ist.

8.    Öffnungsantrieb nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein um eine Schalthebelachse (18a) schwenkbarer
Schalthebel (18) vorgesehen ist, der mittels des An-
triebsmotors (9) verstellbar ist und dass der Aus-
gangsanschluss (7) und/oder der Eingangsanschluss
(13) antriebstechnisch mit dem Schalthebel (18) ge-
koppelt ist bzw. sind.

9.  Öffnungsantrieb nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Bildung einer Getriebeüber-
setzung (16) zwischen Ausgangsanschluss (7) und
Eingangsanschluss (13) der Ausgangsanschluss (7)
und der Eingangsanschluss (13) in unterschiedlichen
radialen Abständen von der Schalthebelachse (18a)
angeordnet sind.

10.    Öffnungsantrieb nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein um eine Stellelementachse (19a) schwenkba-
res oder drehbares Stellelement (19) vorgesehen ist,
das mit dem flexiblen Zugmittel (11) einerseits mit
einem nachgelagerten Antriebselement (20), insbe-
sondere dem Schalthebel (18), andererseits antriebs-
technisch gekoppelt ist, so dass das nachgelagerte
Antriebselement (20), insbesondere der Schalthebel
(18), mittels des Antriebsmotors (9) über das flexible
Zugmittel (11) und das Stellelement (19) verstellbar
ist.

11.  Öffnungsantrieb nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Stellelement (19) eine
Wickelkontur (21) aufweist, von der das flexible Zug-
mittel (11) zur motorischen Verstellung des Stellele-
ments (19) abgewickelt wird.

12.    Öffnungsantrieb nach Anspruch 10 und ggf.
nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die antriebstechnische Kopplung zwischen dem Stel-
lelement (19) und dem nachgelagerten Antriebsele-
ment (20), insbesondere dem Schalthebel (18), eine
Kulissenfolgeranordnung (23) mit einer, insbesonde-
re am Stellelement (19) angeordneten, Führungsku-
lisse (24) und einem mit der Führungskulisse (24) in
Eingriff stehenden oder bringbaren, insbesondere an
dem nachgelagerten Antriebselement (20), insbeson-
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dere Schalthebel (18), angeordneten, Kulissenfolger
(25) umfasst, vorzugsweise, dass die Führungskulis-
se (24) schneckenförmig ausgestaltet ist.

13.  Öffnungsantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Rückstellfeder (26) vorgesehen ist, die mit ei-
nem Antriebselement des Antriebsstrangs (10) zwi-
schen Antriebsmotor (9) und Ausgangsanschluss (7)
gekoppelt ist, vorzugsweise, dass die Rückstellfeder
(26) mit dem Stellelement (19) gekoppelt ist.

14.  Öffnungsantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Blockieranordnung vorgesehen ist, die bei un-
betätigtem Eingangsanschluss (13) ein Antriebsele-
ment des Antriebsstrangs (10) zwischen Antriebs-
motor (9) und Ausgangsanschluss (7) im Hinblick
auf das Erzeugen einer Öffnungsbewegung des Aus-
gangsanschlusses (7) blockiert und die bei einer
vorbestimmten, ersten Betätigung des Eingangsan-
schlusses (13) die Blockierung des Antriebselements
aufhebt.

15.    Öffnungsantrieb nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Erfassungseinrichtung (27), insbe-
sondere eine Schaltereinrichtung, vorgesehen ist und
dass mittels der Erfassungseinrichtung (27) das Er-
reichen einer vorbestimmten Antriebsstellung eines
Antriebselements, insbesondere des Schalthebels
(18), des Antriebsstrangs (10) zwischen Antriebsmo-
tor (9) und Ausgangsanschluss (7) erfassbar ist, und/
oder, dass mittels der Erfassungseinrichtung (27) das
Erreichen einer vorbestimmten Betätigungsstellung
eines Antriebselements, insbesondere des Schalt-
hebels (18), des Antriebsstrangs (10) zwischen An-
triebsmotor (9) und Ausgangsanschluss (7) erfassbar
ist.

16.    Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einem
Kraftfahrzeugschloss und einem Öffnungsantrieb (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
das Kraftfahrzeugschloss (2) von dem Öffnungsan-
trieb (1) beabstandet ist und wobei ein Ausgangs-
Bowdenzug (8) vorgesehen ist, über den eine vom
Öffnungsantrieb (1) erzeugte Öffnungsbewegung an
das Kraftfahrzeugschloss (2) übertragbar ist.

17.    Kraftfahrzeugschlossanordnung nach An-
spruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kraftfahrzeugschloss (2) die Schließelemente
Schlossfalle (2a) und Sperrklinke (2b) aufweist und
dass das Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses (2) auf
ein Ausheben der Sperrklinke (2b) zurückgeht.

18.    Kraftfahrzeugschlossanordnung nach An-
spruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kraftfahrzeugschloss (2) eine Schlossmechanik
aufweist, die in einen verriegelten Zustand und in ei-

nen entriegelten Zustand bringbar ist und dass ei-
ne vom Öffnungsantrieb (1) erzeugte Öffnungsbewe-
gung im entriegelten Zustand ein Öffnen des Kraft-
fahrzeugschlosses (2) bewirkt und im verriegelten
Zustand freiläuft oder blockiert wird, ohne ein Öffnen
des Kraftfahrzeugschlosses (2) zu bewirken.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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